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jechs und zwei Drittel Franken für jedes Klafter ein
zusammelndes Heu das in die Scheune gelegt wer
den soll ausgerichtet werden.

3. Sie sollen nur nach und nach entrichtet werden
wenn diejenigen die solche empfangen, beweisen, daß
sie zu dem bestimmten Gebrauch verwendet werden I

Und wenn es möglich ist, so sollen dieselben dafür!
Bürgschaft geben.

"4. In j.der Gemeinde soll unter der Leitung des
Baumeisters, dem dieses Fach aufgetragen ist, eine
Scheune erbau t werden, die allen denjenigen welche
einige Unterstützung erhalten zum Muster dienen soll.

5. Dem M nister des Innern ist die Vollziehung
des gegenwärtigen Beschlusses aufgetragen.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
G la » r e.

Im Namen des Direktoriums der Gen. See-,
M 0 u s s 0 n.

Beschluß vom 4. Januar 17 yy.
Das Vollziehungsdirektorium, um zu verhindern

daß kein Theil der den Brandbeschädigten des Distrikts
Stanz bewilligten Steuer, auf eine andere Art als
zu ihrer eigene ichen Bestimmung nemlich zu Wieder
Herstellung der abgebrandtrn Häuser, und zu wirklicher
Erleichterung der UNglükliche» verwendet werde;

Nach Anhörung seines Ministers des Innern
beschließt was folgt:

1. Die Bezahlung der Kommissarien und anderer
von der Regierung für die Direktion der nöthigen Ar
besten, zu Wiederaufbauung der abgebrannten Häuser,
und zu Verlheiiung der Steuren angestellten Personen,
sollen aus der Staatskasse bezahlt, und die Gelder dazu
auf das Ministerium des Innern angewiesen werden.

2. Dem zufolge ist dem Minister des Innern auf
gelragen, dem Kommissär zur Direktion der Arbeiten
von Stcnz eine Summe von tausend fünf hundert
Franken zu übermachen.

3. Gegenwärtiger Beschluß soll dem Minister des

Inner» zur Vollziehung übergeben werden.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
G l a y r e.

Im Namen des Direktoriums der Gen. Sec.,
M 0 u s s 0 n.

Gesezgebu ng.
Grosser Rath, 12. Hornung.

(Fortsetzung von Anderwerths Meinung.)

So schüchtern man werden könnte gegen eine Sa-
ehe das Wort zu führen, welche durch theoretische und
Praktische Beweise gcrechtfertiget scheinen möchte: so

sehr muß jedem bon uns die Pflicht heilig seyn, über
jeden Gegenstand seine Meinung nach seiner eignen Ue-
berzeugung an Tag zu legen: eben so schr ist es unsere
Pflicht, Meinungen, die ein großer Theil unserer Na-
tion über ein oder andern Gegenstand haben könnte,
zu eröffnen, und dieselben entweder zu unterstützen oder
zu widerlegen, je nachdem die Grunde für das eine oder
andere sprechen. In dieser Absicht werde ich die
Freiheit brauchen, über diesen Gegenstand etwas weit-
läufuger mich zu erklären.

Die Constitution unterscheidet in Ruksicht des ps-
litischen Zustandes drei Klaffen von Einwohnern : näm-
lieh itens die wirkliche Bürger irgend eines Ortes in
Helvetien; atens die das ewige Hlmersassenrecht hat-
ten, und alle in der Schwe z geborne Hintersassen;
dann 3tms dje Fremden, die 20 Jahr lang nache in-
ausser in der Sch veiz gewohnt haben. — Den beiden
erster» ertheilt die Constitution das Schweizerbürgerrewt
ohne Vorbehalt; den leztercn aber unter der Bedingniß,
wenn erstens sie sich unzlich gemacht haben; zweitens,
wegen ihrer Aufführung und Sitten günstige Zeugnisse
ausweisen; drittens für sich und ihre Nachkommen auf
jedes andere Bürgerrecht verzicht leisten; und viertens
den Bürgercid ablegen.

Es bedarf wohl keines Beweises daß die Juden
unter die dritte Gattung der Einwohner, nämlich unter
die Fremd- n zu zahlen sind, weil sie an keinem Ort in
der Schweif Bürger noch viel weniger ewige Hinter-
fassen waren, indem sie alle i6 Jahr neuerlich bei der
ehevorigen Landeshoheit einkommen mußten, sich in der
Schweiz aufhalten zu dürfen.

Wenn sie aber unter diese Gattung zu zählen sind,
so dürfen wir sie nicht anders zu Bürgern aufnehmen, als
unter den im 20. § der Constitution enthaltenen Beding-
nisscn. Nun wollen wir untersuchen, ob und in wie-
fern es den Juden vom Canton Baden möglich sey,
dieselben zu erfüllen. Die erste Bedingniß ist, daß der-
jenige Iud, der Bürger werden will, beweise, daß
er sich nüzlich gemacht habe. Jeder Mensch der
arbeitet oder ein Gewerb treibt, kann sich nüzlich ma-
chen, und geschichts, so entsteht durch öftere Wiederho-
lung solcher nüzlichcn Handlungen zulezt die allgemeine
Sage: „Dieser Mann ist seinen Mitbürgern nüzlich. "
Ein Kaufmann z. B., der unter zehn Käufern, nennen
gute Waaren um gerechten Preis gegeben, wird den

Ruf eines nüzlichcn Kaufmanns erhalten, weil jeder
dieser neun Käufer es vielleicht zehn anderen sagt,
daß er von diesem Kaufmann gute Waaren erhalten ha-
be: und so umgekehrt. Hat der Kaufmann unter zehn

Kaufern neun Betrogne, so wird jeder dieser neun Be-
trogne» es manchen Andern sagen; diese breiten das
nämliche weiter aus, und so wird es zulezt zur Stim-
me des Volks: dieser Mann ist der Gesellschaft nüz-
sich, oder im cntgcgengcsezren Fall schädlich.

Aber wird man mir einwenden: Die Juden konnk
!ten sich nicht «üzlich machen; die Zünfte und Hand,



werke waren ihnen verschlossen; andere Arbeiten z. B.
bei der Landwirthschast wurde» :h"e» nicht anvertraut/
und den Kewerb treibenden Juden waren noch bcson-
dere Abgaben aufgelegt, durch die sie oft gezwungen
waren, ihre Waaren n-cht immer in der vortheilhaftet
sien Qualität zu verkaufen, und also sind wir andere
selbst Schuld, daß sie sich nicht nüzlich machen konn

ten, mithin wäre es ungerecht, sie deswegen von
dem Bürgerrecht ausschließen zu wollen.

Man darf es freilich nicht laugnen, daß man
sich gegen die Juden Bedrückungen erlaubte, die ich
nie rechtfertigen möchte; aber auf der andern Seite
muß man mir es auch eingestehen, daß sie zum
Theil selbst Schuld daran waren, wenn sie nicht in
Handwerke aufgenommen, und nicht zu landwirth-
schaftlichen Verrichtungen gebraucht wurde». Denn
fur's erste dürften sie nie gar grosse Lust dafür ge
àusserè haben, und füc's zweite müßte es gewiß einem

Haudwcrksmann oder einem Bauern zu kostspielig
oder zu beschwerlich fallen, einen Gesellen oder Tag
löhner aufzunehmen, für den er besonders kochen und
eignen Trank zubereiten lassen müßte, während er
andere haben kann,^ die mit ihm aus einer Schüssel
zu essen und vom nämlichen Getränk zu trinken keinen
Gewistensskrupel haben. Dürfte nicht eben dieser
Umstand, mehr als die Hälfte der Schuld, daß die In
den sich nicht nüzlich machen konnten, auf sie selbst

übertragen?
Bielwemger können die den Juden aufgelegte der

sondere Abgaben sie rechtfertigen, wenn sie deswegen
im Handeln nicht aufrichtig zu Werk gegangen wären
und sch echte Waaren geliefert halten; ein erlittenes
Unrecht kann nie gerechte Ursache seyn, ein zweites
gegen einen Dritten zu begehen.

Wir können sie also kein.swegs von dem Beweis,
daß sie sich nüsiich gem ach et haben, befreien!

Die 2te Bedingmß, die der 20 § der Constitution
fodert, besteht dann: ^ Daß derjenige, der Bürger
werden will, günstige Zeugnisse wegen seiner Auffüh-
rung und S>rtcn auf-veise." Nachdem die Constitué
tion uneingeschränkte Gewissensfreiheit gestattet, so

war auf der andern Seite diese Bedingmß äusserst

wichtig und nothwendig; bisher war das Volk ge-
wohnt, Männern die höchste Gewalt anzuvertrauen,
welche nebst den nöthige» Kenntnissen sich zu einer
derjenigen Religionen bekennten, welche li» Staat
öffentliche Ausübung hatten.

N"» hat d r.Staat nach der Constitution das
Recht nicht, Jemanden um seine Religwnsgrundsätze
zu fragen, insofern nicht ein solcher die Eintracht und
Ruhe durch öff'Mche Aeusserung von Religions inest

nunzen störet; a wir sind aus der andern Seite
desto hoher verpflichtet, auf die Beförderung guter
Sitten zu dringen — Sittlichkeit muß das enge Band
des Zutrauens u id der Treue zwi-chew den höchsten

CewaUrl! und der Gesellschaft knüpft» — Sttttichleu

muß die Grundlage unsers Staates seyn, wenn unsre
Republik fest gegründet seyn foll — Sittlichkeit muß
der Freiheit und Gleichheit, worauf unsere Versas-
sung beruhet, schwesterlich die Hand reichen, wenn
nicht Freiheit in Zügellossgkeit und Gleichheit in
Anarchie ausarten soll. Dieses war beim Entwurf
unserer Constitution vorgesehen, und daher bei der
Aufnahme eines Bürgers Zeugniß seiner guten Aussah-
rung geködert. In monarchischen Staaten unterliegt
es keinen grossen Schwierigkeiten, einem Fremden
das Bürgerrecht zn ertheilen, weil ein solcher nur
insofern Einfluß in öffentliche Staatsangelegenheiten
erhält, als ihn der. Willen des Regenten dazu beru»
ftt; aber nicht so in republikanischen Staaten. Der
Fremdling, dem wir heute das Staaksbürgerrecht er-
theilen, erhält morgen schon — wenigstens mittelbar —
Antheil an unsern wichtigsten Staatsgeschäften, weil
er das Recht, die Staatsbeantteke zu wählen, erhalt.—
Vielleicht ist er aufs Jahr schon Direktor. Viel-
leicht Mitglied des gesezgebendcn Korps. Und,
B. R' clue Stimme mehr oder weniger, und das
Loos ist geworfen für das Leben unserer jungen Mann»
schast, für die Sicherheit unserer Greisen, für den
Wohlstand unsrer Familien, für unsere ganze Existenz!
Eine Stimme mehr oder weniger, und es ist Krieg oder
Frieden! Eine Grimme mehr oder weniger, und esent-
stehen sogleich Gesetze, von denen das Wohl oder Uebel-
ergehen von zwei Millionen Menschen abhängt!.
Damm besteht das Heiligthum des republikanischen
Bürgerrechts! Laßen wir keinen in dasselbe eintreten,
er habe denn glaubwürdige Zeugniße seiner guten Auf-
fichrung und Sitten ausgewiesen — Ich wünsche, daß
ieder der Juden vom Canton Baden dies leisten könne;
denn sonst stimme ich wenigstens nie für ihre Aufnahme.

Die dritte Bedingmß besteht in der Verzicht-
le istung auf jedes andere Bürgerrecht. —
Dieses ist eine sehr weift Verfügung der Constitution:
denn ein Mensch der auf alle andere Bürgerrechte als
aufjenes seines Aufenthalts Verzicht leisten muß, wird
auf eine gewisse Art physisch gezwungen, sich den Ge»
setzen dieses Landes, wo er Bürger ist, zu unterwer-
fen, da er nirgends mehr zu Hause ist, wenn mau ihn
ausser Land jagt. Da die Juden biehcr kein bestimm-
tes Bürgerrecht hatten, da es ihnen schon zur Gewöhn-
heir wurde, von einem Land ins andere zu reisen, so
kann diese Bedingmß für sie nie so wichtig als für einen
andern seyn, und dem Staat also nie so große Sicher-
heit gewähren, als bei einem andern, der ans ein be-
stimmtes Bürgerrecht Versieht leisten muß. U-berd es
ist es uns noch immer zweifelhaft, ob nicht die Juden
unter sie» in besonderen politischen Staatsveryältnissen
stehen? Um so nothwendiger ist es also, daß wir auf
die Erfüllung der übrigen Bedingnisse wachen, ehe wir-
ihnen das Bürgerrecht gestatten. Um so zwekmaßigev
durste es also seyn, über dieses noch von ihnen im All-
gemeinen VerzichUcistmg ails alle andere polnische Ver-
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Hältnisse, in denen sie mit irgend einer Corpsration sie?

hen kennten, zu fordern, wenn ihnen das Bürgerrecht
zukommen sott.

Die vierte Bedingniß fodert die Ablegung des
Bürgereydes. Der Eyd ist entweder nichts und
vberflWg, oder er ist ein religiöser Akt; ganz gewiß
hat die Constitution durch ihn keine Chimäre aufstecken,
sondern durch denselben den Bürgern die Wichtigkeit der
Wichten, die sie bei Auflegung desselben zu erfüllen
versprechen, naher ans Herz legen, und sie bei ihrer
Rel givn gleichsam auffordern wollen, diesen übcrnom»
men m Pflichten Genügen zu leisten.

Aber ist dieses der Fall auch hei den Juden?
Glauben sie sich zu Haltung eines Endes verpflichtet,
den sie ohne Beobachtung ihrer gewöhnlichen Formeln
ablegen? Sind ihnen diejenigen Eyde, die sie der Na»
tion eines andern Glaubens ablegen, immer und allezeit
heilig? Unsre Nation könnte leicht darein Zweifel setzen

und darin bestätiget werden, wenn in älteren Schrift»
stellen? enthalten ist, „daß die Juden du? roten Tag
des Monats Tilri, am Jom Kippus oder großen Ver»
svhtttag von allen falschen Eyd schwüren befreyet wer»

den; ehe sie ihre Gebethe an diesem Abend anfangen,
gehen drei der vornehmsten Rabbiner in der Kirche her»

um, und singen nach eröfueter Arche dreimal ein Ge
beth, dessen Inhalt mit sich bringt, daß alle Gelübde
und Eyde, Verheißung und Verkummnissen, Treu und
Glauben, die ein Jud nicht gehalten hatte, sotten auf»

geloftr, erlaubt und zerstört, für keine Sünde und vor
gar nichts mehr erkennet, aufgehcbt und ganz verzie»
hen seyn." Entweder müssen wir dem Volk zeigen,
daß dieses das jüdische Gesez nicht mit sich bringe,
oder die nöthige Maasregeln treffen daß der Eyd nach
den für die Juden erforderlichen Formen abgelegt werde.
Schon bei den Römern mußten sie eine besondere For»
mel beobachten, wie dieses aus der Stelle bei Martipal.
Lib. 2. Eigr. 95. erhellet, und selbst in benachbarten
Staaten, die schon vor 20 Jahren den Juden die Auf»
nähme bewilligten, werden bei Ablegung ihres Eydes
so ganz besondere Formeln beobachtet, daß man wirk»
lich daraus schließen muß, daß sie sich durch einen blos
gewöhnlichen Eyd nicht verpflichtet halten. So muß
z. B. in Westpreussen der Rabdiner gegenwärtig seyn,

wenn ein Jud den Eyd ablegt; so muß an einem an»
dem Ort der Jud, der den Eyd schwören soll, das
Buch Thorah vorgelegt, und in demselben das dritte
Buch Most Leviticus am 26sien Kapitel aufgeschlagen
werden; er bedekt sein Haupt und ftzt die rechte Hand
bis an den Ballen am i4ten Verse, und legt dann nach
einer langen Formel den Eyd ab. linker andern muß
er insbesondere schwören, daß dieses Buch, worauf er
die Hand legt, das rechte Buch sey: er muß ferncrs
namentlich schworen, daß er über diesen Eyd keine Er»
klärung, Auslegung Abnchmung oder Vergebung! we
der von Juden noch andern Menschen jemals verlan»

gen oder annehmen wolle. Dies lczwre kam daher,
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daß sie ins geheim zum Rabbiner giengen, ttnd bei
ihm gegen den Eyd protestirten, oder auch wohl nach»
her die Protestation nachtrugen.

Ich kann mir doch nicht einbilden, daß in solchen
Saaten, die schon vor andern Republiken Juden auf»
nahmen, diese Vorsichtsmasreaeln und beschwerliche
Formcin eingeführt worden wären, wenn nicht die jü-
dische Religionsgcbrauche diese zur Nothwendigkeit ma»
chen werden? Gesezt nun, ein Jud hält sich gewissen-
haft an diese Formen, so ist jeder andere Eyd nach
seiner Meinung nicht verbindlich, den ar nicht unter
Beobachtung dieser Formen ablegt. Es worden vielleicht
einige unter ihnen mir den Vorwurf, wenn sie ihn auch
nicht sagen, bei sich machen, daß ich übev diese Sache
lieber an mein Herz als an die Bücher hätte appelliren
sollen? Ich Habs gethan, Bürger Repräsentanten,
und mein Herz zu Rath gezogen : es schlägt zuerst für
die vielen armen, unglükiichen Familien im Land; für
unsere ganze bürgerliche Gesellschaft, und dann erst für
Fremde! — (Geklatscht!) — Erwarten Sie auch nicht,
daß ich aus diesen meinen Bemerkungen schließen wolle,
daß man also den Juden ihrer Religion wegen das
Bürgerrecht nicht ertheilen soll: ein solcher Antrag wäre
sowohl mit meinem Herzen, als mit meinen Gestnnun»
gen im Widerspruch: ich wollte pur dadurch die Noth»
wendigkeit zeigen, daß wir in der Eydesforme! die In»
den die nölh-ge Klauseln beifügen müssen, um uns
sicher zu stellen, daß ihnen der Eyd verbindlich ist.

Da wir von unseren eignen Bürgern den Eyd for»
dern, warum sollten wir nicht auch einen solchen von
den Juden, die Bürger werden wollen, auf eine für
sie verbindliche Art fordern können? Ich schließe daher,
jeder Jud, der das active Schweizerbürgerrecht will.,
muß beweisen, dass er 2« Jahr nach einander in
der Schweiz sich aufgehalten; zweitens daß er sich nüz»
lich gemacht; drittens gute Aufführung und Sitten ge»
äußert habe; viertens er muß auf alle andere politische
Verhaltnisse, in der er mit irgend einer Corporation ste<
hen könnte Verzicht leisten; und er muß fünftens den
Bürgereyd nach einer durch eine eigne Commission zu
bestimmende, für ihn nach seiner Religion vcrbindli»
ehe Art und Weise leiste». Darin bestünden meine
Gedanken über die Aufnahme der Juden überhaupt.
Was nun die Bittschrift der Juden im Canton Baden
betrift, so stimme ich mit einigen Abänderungen zu der
von der Commission vorgeschlagenen Vertagung: nain»
iich für das erste kann ich nicht zu dem lessen Erwâ»
gungsgrund stimmen, weil ich glaube bewiesen zu ha»
chcn, daß die Constitution durchaus nicht für ihre un»
bedingte Ausnahme zum voraus spreche, und weil ihre
Bewohnung nie fortdauerte. Es ist ein großer Unterschied
zwischen den Jude» die in Frankreich das Bürgerrecht
bei der cori.-UitnaMe erhielten, und zwischen
den Juden in der Schweiz: jene waren laut Patenten
vom Jahr 1550 naturalisirt, flaut Sitzung vom 28sicn
Juny 179«; nicht aber die Juden in !>er Schweiz, wel-



che alle 16 Jahr sich neuerlich einkauften, und von dieser
Epoche an, wo sie sich nämlich das leztemai einkauft
ten, soil auf die 20 Jahre gezählet, und bis dahin die
Gewährung ihrer Bittschrift vertaget werden, worin
die Abänderung des zweiten Dispositiv besieht, die ich
Vorschlag?.

(Die Fortsetzung folgt.)

G r a u b ü n d t e n.

Ein Wort zu seiner Zeit au alle lind jede
Freunde des Friedens, der Freiheit und
des Vaterlandes in gemeinen drei Bünden,
von ihren in Heivetien desindUchen Freun-
den und Bundsgenossen.

Lieben Brüder und Bnndsgenossen!
Wir wissen, daß ihr unsrer noch nicht veraessen

habet; wir wissen, daß Viele unter euch unser Leiden
beklagen, — ja wir wissen, daß selbst viele von denen,
welche uns ehemals haßten, uns nun nicht mehr hassen,
sondern mit Zorn einsehen, daß wir und sie betrogen,
verrathen und heimlich verkauft worden sind. —

Glaubet nicht, daß wir nun euer Mitleiden für
uns benutzen wollen, auf das wir durch euer Wort
und euern mächtigen Ausspruch in unsere Heimath
zurükkehren können. — O nein, liebe Brüder! so lange
euch noch der treulose Kriegsrath beherrscht, so lange
die Unterdrücker der Bündtnischen Landesfreiheit unair
gefochten da stehen, — nein so lange bleiben wir bei
unsern lieben Schweizern, und denken wir an keine
Rükkehr. Was sollen wir bei euch? — wolltet ihr
dann gelassen zusehen, daß man auch uns in Gesäng-
nisse legte? das werdet ihr nicht wollen! — Bei Gott,
ihr seyd doch immer noch Bündtner!

Bis euer Schiksal entschieden seyn wird, oder
vielmehr, bis ihr euch selbst vereiniget, um es zu ent
scheiden, bleiben wir wo wir sind; vielleicht haben
euch eure Versichrer, und die von ihnen bezahlten und
herumstreichenden Schwätzer vorgesagt, daß wir in
der Schweiz verachtet, verflossen, verhungert wären,
und ohne alle Unterstützung — Sie haben euch betrogen,
wie gewöhnlich.

Nein, hiermit geben wir öffentliches Zeugniß vor
Gott und aller Welt, daß die Schweizer uns überall
liebreich behandelt haben, wie Brüder; daß sie uns
unser Unglük erleichtert haben nach ihren Kräften; daß
wir und unsre Nachkommen, den guten Schweizern,
mit ewiger und fester Dankbarkeit ergeben bleiben
werden!

Aber, liebe Brüder! nicht ohne Kummer sehen wir
auf euch hin! Ihr seyd es, die wir beklagen! Ihr
seyd es, deren unverdientes und hartes Schiksal mit
uns die Schweizer diese eure und unsre ältesten Bum
desgenossen, bedauern von ganzem Herzen! Ihr
seyd es, für welche wir unsre Hände oft zu Gott enft

por gehoben haben, im Gebet, und imker Thränen,
zu dem Gott, der der Unschuldigen und Betrognm
sich erbarmet; zu dem Gott, dessen Donner früh oder
spät vergeltend auf das Haupt eurer Verräther nieder--
stürzen wird!

Nicht ohne Betrübniß betrachten wir euch — denn,
Brüder, der Krieg ist dem Ausbruche nahe — und
eure Thaler werden die ersten Schlachtfelder seyn,
wo Blut fliesten ssll! Ach, und das Blut, welches
vergossen werden wird — das Blut, welches gen Him--
mel schrei.n wird — es komme über das Haupt eurer
Verräther, eurer Verführer!

Liebe Brüder, könnt ihr glauben, daß wir bei
eurem Schiksal gelassen bleiben können? Leben nicht
unter euch unsre Freunde, unsre Eltern und Brüder, ja
unsre Weiber und Kinder Sind sie nicht, in gleicher
Gefahr? — Leiden wir denn nicht so sehr, wie ihr?

Ach, ihr habet von der unüberwindlichen Macht
und Kriegskunst der Franken gehört. Und wenn die
Aristokraten euch noch so viele Lügen haben erzählen
und drucken lassen, so können sie es euch doch mit aller
ihrer Kunst nicht verschwiegen haben, daß die BeHerr-
scher.von Piémont und Neapel schwer dafür gebüßt
haben, daß sie die Neutralität gegen Frank--
reich nicht treulich hielten. —

Und nun, beim Kriegsausbruch — welches kann
euer Loos seyn? — Warum habt ihr euch als Feinde
Frankreichs erklären lassen? Warum habt ihr die Neu--
tralität brechen lassen? — Warum das alles?

Freilich werdet ihr euch einst entschuldigen können,
und sagen: "nichtwir waren es, sondern unser Kriegs--
>, rath that alles, ohne unsern Willen; nicht wir glaub-
» ten die Neutralität zu brechen, sondern der Kriegs-
» rath gab uns vor, die Franken wollten findselig in
» unler Land einfallen! — Der Krisgsrath -und die

» hcrrschsüchtigen Salis haben uns und unsre Kinder
» in dieß Unglük gestürzt.» —

Alles das werdet ihr sagen können — ihr werdet
eure Verräther strafen wollen-aber wann? — 0 leider,
wann es zu spät ist; - wenn euer Eigenthum durch
den Krieg und durch die Schlachten verwüstet ist, wenn
manche eurer Kinder und Freunde ermordet sind, wenn
der Knegsrath und die Salis über alle Berge entflohen
seyn, und das ihrige in Sicherheit gebracht haben
werden.

Bündtner! Bündtüer! — theure Brüder, wie
flehen euch mit weinenden Augen an, werdet ausmerk-
sam auf eure gefährliche Lage! sehet euch vor! — was
hilft alles, wenn einst alles zn spät ist! — Bündtner,
um unsers Vaterlandes, um unsers und cuers Eigen-
thums willen, um eurex und unsrer armen Kinder willen,
Bündtner, sehet euch vor! — rettec soviel noch an
euch ist, euer und unser Vaterland, daß es nicht
der blutige Schauplaz des Krieges werde.

Glaubet nicht, daß wir euch hiemit zu e-nem Auf-
stand bewegen wollen — nein, euer Unglück ist groß
genug denn ihr seyd nicht mehr frei; — es steht nicht
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